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Gesetzliche Grundlagen der Gleichstellungsarbeit

• Grundgesetz (Art. 3, Abs. 2 GG, Änd. 1990)

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  (AGG 2006)
 Gesetz schließt Benachteiligungen in jeder Form aus, 

z.B.: Nationalität, Hautfarbe, Alter, Geschlecht oder Behinderungen

• EG-Vertrag (1957) und EU-Richtlinien 

• Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern für das 
Land NRW (LGG) vom 09.11.1999 (Aktualisierte Fassung Stand 
15.12.2016)

 Dient der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung
 von Frauen und Männer
 Bestehende Benachteiligungen abbauen
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie

3Foto: https://pixabay.com/de/photos/search/gleichstellung/



Gleichstellungsbeauftragte nach Landesgleichstellungsgesetz
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Sigrid Krutzinna

Martina Radke
Stellvertretung



Ansprechpartnerinnen für Gleichstellung:

Bindeglied zwischen der Gleichstellungsbeauftragten

und den Beschäftigten in den einzelnen  Forstämtern

„örtliche Vermittlerinnen“ zwischen den Mitarbeitenden 

und den Forstamtsleitungen

5

Bindeglied zwischen der Gleichstellungsbeauftragten
und den Beschäftigten in den einzelnen  Forstämtern

„örtliche Vermittlerinnen“ zwischen den Mitarbeitenden 
und den Forstamtsleitungen



Gleichstellungsbeauftragte
(Sigrid Krutzinna)

und
Ihre Stellvertreterinnen

(Ute Hass und Christa Vitt-
Lechtenberg)

Ansprechpartnerinnen für
Gleichstellung in den RFÄ

b
in

d
en

V
er

-

Beschäftigte/Mitarbeitende
bei Wald und Holz NRW

unterstützt

Leitung Wald und Holz NRW
(Andreas Wiebe)

und
FB 1 „Personal/Organisation“

Strukturen der Stabsstelle Gleichstellung



Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

• Unterstützung der Leitung und des Teams Personal

• Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG: 
d.h. bei allen Vorschriften und Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf die Gleichstellung von 
Mann und Frau haben. 
Hier ganz besonders bei sozialen, 

organisatorischen und allen personellen 
Maßnahmen

Erstellung des Gleichstellungsplans

• Beratung

Achtung: nicht fachlich weisungsgebunden

7



Wir sind zu beteiligen bzw. wirken mit bei:

Einstellungen
Umsetzungen
Beurteilungen und Beförderungen
Höhergruppierungen,
Organisationsänderungen
Aus- und Fortbildung,
Allen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

z.B.: Arbeitszeit und Teilzeit, Beurlaubung etc.,
Erstellung / Fortschreibung des Gleichstellungsplans von 

Wald und Holz NRW
Arbeitszeitregelungen
Beurlaubungen
Genehmigung von Tele- oder Heimarbeitsplätzen
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Wir nehmen teil an:

 Dienstbesprechungen aller Art

 Besprechungen mit dem Personalrat als Teil der Verwaltung

 Arbeitsgruppen  (z.B. PEK, BGM)

 QUAM - Sitzungen und bei Sitzungen anderer Gremien
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Ausbildung
2020

Stand: 01./31.10..2020
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Bewerbungen / Einstellungen
PJ 2021 – 2022

Stand: 01./31.10.2020
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Bewerbungen / Einstellungen
f. Ausbildungsbeginn ab 2018

Stand: 01.10./01.12.2020
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Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn

In den hD

Weibl.        männl.

In den gD
Verwaltung

weibl.        männl.

In den gD Forst

weibl.        männl.          

Gesamt

weibl.      männl.

2016 0 3                            0                 0             0                    0 0 3

2017 1                  1 0                 0 0                    0 1 1

2018 0                  0 3                 0 0                    2 3 2

2019/2020* 1 3 6                1 0                    2 7              6 

2021 Weitere in Planung



Mittlerer Dienst

Stand: 31.08.2020

67 %

33 %

Männlich Weiblich

66%

34%

2015

Beschäftigte mD
515

Franziska Schulte, 
Forstwirtin

2020



Gehobener Dienst

31.08.2020

84 %

16 %

Männlich Weiblich 82%

18 %

2015 2020

Frauen in 
Führungsfunktionen 
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Ann-Sophie Bilsing,
Forstbetriebsbeamtin

Beschäftigte gD
530



Höherer Dienst

Stand: 31.08.2020

90 %

10 %

Männlich Weiblich

77 %

23 %

2015 2020

Frauen in 
Führungsfunktionen 
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Beschäftigte hD
127

Julia Paravicini, Leiterin
Finanzmanagement, BdH



Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2020

76 %

24 %

Männlich Weiblich

75 %

25 %

2015 2020

Anzahl Beschäftigte, ohne Auszubildende
1.172 



Familie und Beruf
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Ziel: Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für Frauen und Männer 
- Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeit

- wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familien
durch flexible Arbeitsbedingungen 

Mutterschutz und Elternzeit

Mutterschutzgesetz – MuSchG
Ausfertigungsdatum: 23.05.2017 letzte Änderung 12.12.2019) 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG 
(Ausfertigungsdatum: 05.12.2006, letzte Änderung 20.05.2020
Stand: 01.12.2020)

Auszug aus dem:



Workshops für Mitarbeiterinnen in Form
von MA-Tagen

und den    
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Woran denken Sie?

"Bereits um 1840 schrieben Mathematiker die ersten 
Computerprogramme“

An wen denken Sie, wenn Sie diese Formulierung hören?
An Männer oder Frauen?

Die meisten unter uns werden bei diesem Satz vermutlich
eine Gruppe von Männern vor Augen haben.



Tatsächlich schrieb das erste Computerprogramm

jedoch die britische Mathematikerin

Ada Bryon, Lady Lovelace. (1815-1852)



Die geschlechtergerechte Sprache

macht Frauen "sichtbar",

auch in unseren Gedanken.



Geschlechtergerechte Sprache

Das menschliche Gehirn lässt aus Wörtern Bilder entstehen.
Unpräzise Formulierungen können zu Missverständnissen 
führen.

Die Sprache
 ein Spiegel unseres Zusammenlebens
 drückt aus, wie wir leben, arbeiten und verwalten

Anwendung der geschlechtergerechten Sprache gehört zum 
Standard

 einer modernen Verwaltung.
 eines modernen Betriebes.
 verbessert die Chancengleichheit im Berufsleben 

von Frauen und Männern.



Gleichstellungsgerechte Sprache:

 Sprache, die unterschiedliche Geschlechter gleichermaßen
einschließt

 Anwendung der geschlechtergerechten Sprache ist
im LGG und anderen Rechtsvorschriften geregelt

https://intranet.wald-und-holz.nrw.de/leitung/gleichstellung/sprache



G e m e i n s a m  g e h t  e s  b e s s e r !

Quelle:  http://www.studis-online.de/Karriere/Bilder/netzwerk-arme-und-haende275x184.jpg



Kontaktdaten:

Sigrid Krutzinna

0175 3630026
02761 938730

Christa Vitt-Lechtenberg

0171 5871588
02733 894418

Ute Hass

0171 5870673
02446 805423


